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Weitingen

Standort „Mühringen / Empfingen“
Kap. 4.2

der Begründung

Standort 
„Nordstetten“

Kap. 4.3
der Begründung

Standort 
„Dettingen“

Kap. 4.4 
der Begründung

Standort „Ahldorf“
Kap. 4.5

der Begründung

Standort 
„Großer Hau“

Kap. 4.6 
der Begründung
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Kap. 3.4.2
der Begründung
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Kap. 3.4.1
der Begründung
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Kap. 3.3.4

der Begründung
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„Betra“
Kap. 3.2
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VERFAHRENSVERMERKE

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger

öffentlicher Belange am 26.04.2012 

bis 09.06.2012

mit Scopingtermin am 15.05.2012

Frühzeitige Bürgerbeteiligung als öffentliche Auslegung

Ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung am 04.05.2012

Öffentliche Auslegung vom 04.05.2012

bis 14.06.2012

mit Informationsveranstaltung am 21.05.2012

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger

öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) am 26.10.2012

bis 12.12.2012

Bürgerbeteiligung als öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)

Ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung am 02.11.2012

Öffentliche Auslegung vom 12.11.2012

bis 12.12.2012 

mit Informationsveranstaltung am 08.11.2012

Feststellungsbeschluss Gemeinsamer Ausschuss am 20.03.2013 (gepl.)

Genehmigung Regierungspräsidium Karlsruhe (§ 6 BauGB)

Genehmigung mit Erlass Nr.  

vom 

Ausfertigungsvermerk:

Die Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Horb a.N. im 

Bereich für Konzentrationsstandorte für Windenergieanalagen wurde vom Gemeinsamen Ausschuss der 

Verwaltungsgemeinschaft Horb am Neckar am             beschlossen und mit Erlass des 

Regierungspräsidiums Karlsruhe vom      genehmigt. Die ordnungsgemäße Durchführung des oben 

genannten Rechtsverfahrens wird bestätigt.

Horb am Neckar, den 

...............................................

Peter Rosenberger

Oberbürgermeister Stadt Horb a.N. und

Vorsitzender des Gemeinsamen Ausschusses
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Windenergie

EE

Windenergie

LEGENDE STANDORTAUSWEISUNGEN

Flächen für Versorgungsanlagen (§ 5 Abs 2b i.V.m. Abs. 2 (4) BauGB)
als überlagernde Darstellung unter Beibehaltung der Grundnutzungen Wald bzw. 
Landwirtschaft

Zweckbindungen:

geplante Nutzung erneuerbarer Energien (EE) in  Form der Windenergie

bestehende Nutzung erneuerbarer Energien (EE) in  Form der Windenergie

Festsetzungen

Die dargestellten Flächen bilden Konzentrationsstandorte für 
Windenergieanlagen. 

Außerhalb der Konzentrationsstandorte sind Windenergieanlagen mit 
Gesamthöhen über 50 m über Grund grundsätzlich unzulässig (§ 35  (3) Nr. 1 
BauGB).

Kleinere Windenergieanlagen können auch außerhalb der 
Konzentrationsstandorte zugelassen werden (§ 35 (1) Nr. 5 BauGB).

Hinweise zur Konzentrationszone „Großer Hau“

Teilbereich A: 
Teilbereich der Konentrationszone „Großer Hau“ außerhalb des
Landschaftsschutzgebietes „Dießener Tal und Seitentäler“

Teilbereich B: 
Teilbereich der Konentrationszone „Großer Hau“ innerhalb des 
Landschaftsschutzgebietes „Dießener Tal und Seitentäler“ 
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